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         Bridge-Verein Wolfsburg 72 e.V.           
  

SATZUNG 
 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1.  Der Verein führt den Namen: Bridge-Verein 
Wolfsburg 72 e.V. 

2.  Der Bridge-Verein hat seinen Sitz in Wolfs-
burg. 

3.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
4.  Der Verein ist im Vereinsregister eingetra-

gen. 

§ 2  Zweck des Vereins 

1.  Der Bridge-Verein Wolfsburg 72 e.V. - nach-
folgend Verein genannt - hat den Zweck, 
den Bridgesport auf gemeinnütziger Grund-
lage nach den international anerkannten 
Regeln zu pflegen und zu fördern und dafür 
insbesondere Lern-, Spiel- oder Trainings-
möglichkeiten anzubieten. 

2.  Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig 
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 

3.  Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur 
für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Ge-
winnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mit-
glieder auch keine sonstigen Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Per-
son durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

4.  Der Verein ist politisch und konfessionell 
neutral. 

§ 3  Verbandsmitgliedschaft 

1.  Der Verein ist Mitglied im Deutschen Bridge-
Verband e.V. (DBV). 

2.  Mit der Aufnahme in den DBV erkennt der 
Verein die Satzung des DBV in seiner jewei-
ligen Fassung an. Er sowie seine Mitglieder 
verpflichten sich, die Beschlüsse der Haupt-
versammlung des DBV anzuerkennen und 
entsprechend auszuführen. Der Verein ver-
pflichtet sich ferner, die vom DBV geforder-
ten Bestimmungen in seine Satzung aufzu-
nehmen. 

3.  Die Aufnahme in den DBV begründet gleich-
zeitig die Mitgliedschaft als Mitgliedsverein 

in dem für den Verein zuständigen Be-
zirks/Landesverband des DBV. Für diese 
Mitgliedschaft gelten die Regelungen der 
vorstehenden Ziffer 2 entsprechend. 

4.  Verbandsrecht des DBV geht vor Bezirks-
recht/ Landesverbandsrecht und dieses geht 
vor Vereinsrecht. 

§ 4  Mitgliedschaft 

1.  Die Mitgliedschaft im Verein, dessen Auf-
nahme schriftlich zu beantragen ist, kann 
jede natürliche Person erwerben. Über den 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

2.  Die Mitgliederversammlung kann Personen, 
die sich um den Verein oder um den Bridge-
sport besondere Verdienste erworben ha-
ben, die Ehrenmitgliedschaft verleihen. Eh-
renmitglieder sind von der Zahlung des Ver-
einsbeitrages befreit. 

§ 5  Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

1.  durch Austritt, der schriftlich mit einer Frist 
von drei Monaten zum Ende eines Ge-
schäftsjahres erklärt werden muss; 

2.  durch Ausschluss, der erfolgen kann wegen 

2.1 eines schweren Verstoßes gegen die Sat-
zung, eine Ordnung oder einen Be-
schluss des Vereins, des DBV oder des 
Bezirks/ Landesverbandes; 

2.2 einer schweren Schädigung des Anse-
hens oder einer erheblichen Verletzung 
der Interessen des Vereins, des DBV o-
der des Bezirks/Landesverbandes oder 
eines derer Organe; 

2.3 des Zahlungsrückstandes von Zahlungs-
verpflichtungen um mehr als drei Mona-
te, wenn zuvor zweimal mit einer Frist 
von jeweils drei Wochen die fällige Zah-
lung angemahnt worden ist. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand. 

3.  durch Tod. 

§ 6  Rechte der Mitglieder 

Die Mitglieder haben Anspruch auf alle Leis-
tungen, die sich unmittelbar oder mittelbar aus 
dem Satzungszweck des Vereins ergeben. Sie 
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können verlangen, dass die finanziellen, sach-
lichen und sonstigen Mittel des Vereins gerecht 
und zum gleichmäßigen Wohle aller Mitglieder 
verwendet werden. 

 

§ 7  Pflichten der Mitglieder 

1.  Die Mitglieder haben die Satzungen, Ord-
nungen und Beschlüsse des Vereins zu be-
folgen; sie unterliegen der Vereins-, Be-
zirks-, Landesverbands- und DBV-
Gerichtsbarkeit. Der ordentliche Rechtsweg 
ist erst zugelassen, wenn alle Rechtsmittel 
der Vereins- bzw. Verbandsgerichtsbarkeit 
ausgeschöpft sind. 

2.  Die Mitglieder haben sich sportlich, loyal 
und kooperativ zu verhalten und die Organe 
des Vereins bei der Erfüllung ihrer sat-
zungsgemäßen Aufgaben zu unterstützen. 

3.  Die Mitglieder haben die von der Mitglieder-
versammlung beschlossenen Beiträge und 
sonstigen Umlagen zu zahlen. 

§ 8  Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand 
3. das Sportgericht 
4. das Schieds- und Disziplinargericht. 

§ 9  Mitgliederversammlung 

1.  Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des Vereins, in der die Mitglieder ihre 
Rechte wahrnehmen. 

2.  In der Mitgliederversammlung hat jedes 
anwesende Mitglied eine Stimme. Eine 
Stimmrechtsübertragung ist nicht zulässig. 

3.  Die Mitgliederversammlung ist insbesondere 
zuständig für: 
3.1 die Wahl der Mitglieder des Vorstan-

des 
3.2 die Wahl der Mitglieder des Sportge-

richts 
3.3 die Wahl der Mitglieder des Schieds- 

und Disziplinargerichts 
3.4 die Wahl der Kassenprüfer 
3.5 die Wahl der Mitglieder des Sportaus-

schusses 
3.6 die Genehmigung des Jahresabschlus-

ses 
3.7 die Entlastung des Vorstandes 
3.8 die Ernennung von Ehrenmitgliedern 
3.9 die Festlegung von Beiträgen und 

sonstigen Umlagen 
3.10 die Änderung der Satzung 
3.11 die Auflösung des Vereins. 

4.  Die ordentliche Mitgliederversammlung fin-
det jährlich im ersten Quartal des Kalender-
jahres statt. Termin und Ort der Mitglieder-
versammlung werden vom Vorstand festge-
setzt und mit der Tagesordnung mindestens 
vier Wochen vorher den Mitgliedern schrift-
lich bekannt gegeben. 

5.  Die Mitglieder können Anträge zur Mitglie-
derversammlung stellen, die schriftlich zu 
begründen sind. Die Anträge müssen dem 
Vorstand spätestens bis 14 Tage vor der 
Mitgliederversammlung zugegangen sein. 
Verspätet eingegangene sowie erst in der 
Mitgliederversammlung gestellte Anträge 
können nur behandelt werden, wenn sie von 
der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen als dringlich 
anerkannt werden. Dringlichkeitsanträge, 
die eine Satzungsänderung zum Gegen-
stand haben, sind unzulässig. 

6.  Der Vorstand kann mit Ausnahme von Sat-
zungsänderungen zusätzliche Punkte auf die 
Tagesordnung setzen. Solche Tagesord-
nungspunkte müssen den Mitgliedern spä-
testens zwei Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich bekannt gegeben wer-
den. Im übrigen bleibt für den Vorstand die 
Anwendung der vorstehenden Ziffer 5 unbe-
rührt. 

7.  Die Mitgliederversammlung wird vom Vor-
sitzenden oder einem anderen Mitglied des 
Vorstandes geleitet. Der Versammlungslei-
ter bestimmt den Protokollführer. Jede ord-
nungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung ist beschlussfähig. Die Mitglie-
derversammlung beschließt mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
sofern in dieser Satzung eine andere Mehr-
heit nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abge-
gebene Stimmen. Auf Antrag des Vorstan-
des oder auf Antrag eines Viertels der an-
wesenden Mitglieder ist geheim abzustim-
men. 

8. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
sind zu protokollieren. Das Protokoll ist 
vom Versammlungsleiter und vom Proto-
kollführer zu unterzeichnen. Jedem Mitglied 
ist auf Verlangen Einsicht in das Protokoll 
zu gewähren oder eine Abschrift zu über-
senden. 

§ 10  Außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen 

Auf Antrag des Vorstandes oder eines Viertels 
der Mitglieder ist spätesten sechs Wochen nach 
Antragseingang eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung einzuberufen, Termin und Ort 
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werden vom Vorstand festgesetzt und mindes-
tens vier Wochen vorher mit der Tagesordnung 
den Mitgliedern schriftlich bekannt gegeben. 
Im übrigen gelten die Regelungen des §9 ent-
sprechend. 

§ 11  Vorstand 

1.  Der Vorstand ist das geschäftsführende Or-
gan des Vereins. Er hat insbesondere die 
Aufgaben: 
1.1 den Verein im Sinne des in der Satzung 

festgelegten Vereinszwecks zu leiten, 
die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung auszuführen 

1.2 den Verein zu führen und zu verwalten 
1.3 die Höhe und Fälligkeit der Beiträge und 

sonstigen Umlagen vorzuschlagen. 

2.  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden 
und 4 Vorstandsmitgliedern. Ein Vor-
standsmitglied ist der ständige Vertreter des 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende leitet den 
Vorstand und er ist zuständig für alle Ange-
legenheiten von allgemeiner und grundsätz-
licher Bedeutung. 

Jedes Vorstandsmitglied, einschließlich des 
Vorsitzenden leitet eines der nachstehenden 
Ressorts: 
2.1 Geschäftsführung und Verwaltung 
2.2  Finanzen  
2.3 Schriftverkehr  
2.4 Veranstaltungen 
2.5 Sport 

3.  Die Vorstandsmitglieder werden von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 
Jahren gewählt. Die Mitgliederversammlung 
wählt auch den ständigen Vertreter des Vor-
sitzenden. Bei der Wahl wird zunächst der 
Vorsitzende gewählt und dann sein ständi-
ger Vertreter. Zur Wahl benötigt man je-
weils die absolute Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Wenn in zwei Wahl-
gängen keiner der Kandidaten die erforder-
liche Mehrheit erreicht, findet ein dritter 
Wahlgang statt, bei dem gewählt ist, wer 
die einfache Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stim-
mengleichheit im dritten Wahlgang ent-
scheidet das Los. Die anderen Vorstands-
mitglieder werden nach dem gleichen Ver-
fahren gewählt. Vorstandsmitglieder bleiben 
bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im 
Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzei-
tig aus, bestimmt der Vorstand innerhalb 
von vier Wochen für die Zeit bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung ein die Geschäf-
te des Ausscheidenden ausführendes Mit-
glied. 

4.  Vorstand des Vereins im Sinne des §26 BGB 
sind der Vorsitzende und sein ständiger Ver-
treter. Jeder ist für sich allein vertretungs-
berechtigt. 

5.  Die Sitzungen des Vorstandes werden vom 
Vorsitzenden oder seinem ständigen Vertre-
ter einberufen und geleitet. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder 
sein ständiger Vertreter und 2 weitere Vor-
standsmitglieder anwesend sind. Die Be-
schlüsse des Vorstands sind zu protokollie-
ren. 

§ 12  Sportgericht 

1.  Das Sportgericht ist die oberste Instanz des 
Vereins und seiner Mitglieder in allen sport-
rechtlichen Angelegenheiten, die nicht in die 
Zuständigkeit des Schieds- und Diszipli-
nargerichts des Vereins fallen. Es ist zu-
ständig für Streitfälle, die sich aus der An-
wendung von Ordnungen, Regeln, Richt-
linien und sonstiger Bestimmungen erge-
ben, die für den Sportbetrieb des Vereins 
gelten und für die Fälle, die ihm nach der 
Satzung oder anderen Bestimmungen des 
Bezirks/ Landesverbandes oder des DBV zur 
Entscheidung übertragen werden. 

2.  Das Sportgericht besteht aus dem Vorsit-
zenden und zwei Beisitzern. Die Mitglieder 
des Sportgerichts werden von der Mitglie-
derversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Die Wahl des Vorsitzenden 
erfolgt nach den Regelungen des §11 dieser 
Satzung. Die Beisitzer werden in einem 
Wahlgang gewählt. Jeder Stimmberechtigte 
hat so viele Stimmen, wie Beisitzerämter zu 
besetzen sind (Wahlstellen). Eine Häufung 
mehrerer Stimmen auf einen Kandidaten ist 
nicht zulässig. Gewählt sind diejenigen 
Kandidaten, die mit den höchsten Stimmen-
zahlen jeweils eine Wahlstelle einnehmen 
können. Diejenigen Kandidaten, die keine 
Wahlstelle erhalten, sind dem Range ihrer 
Stimmenzahlen nach als Nachrücker für die 
durch Ausscheiden von gewählten Beisitzern 
freiwerdende Wahlstellen gewählt. Bei 
Stimmengleichheit auf der letzten oder vor-
letzten Wahlstelle erfolgt eine Stichwahl. 
Bei nochmaliger Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. Die Mitglieder des Sport-
gerichts bleiben bis zur Wahl eines neuen 
Sportgerichtes im Amt. 

3. Die Rechtsmittel gegen die Entscheidungen 
des Sportgerichts ergeben sich aus den je-
weils gültigen Bestimmungen der Turnier-
ordnung des DBV. 
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4. Bei Anrufung des Sportgerichts bei clubin-
ternen Turnieren ist eine Gebühr in Höhe 
von 10 € zu leisten. 

 

§ 13  Schieds- und Disziplinargericht 

1. Das Schieds- und Disziplinargericht ist die 
oberste Instanz des Vereins und seiner Mit-
glieder in allen Schieds- und Disziplinarsa-
chen. Es ist zuständig für: 

    1.1 die Schlichtung von Streitigkeiten im 
Verein 

1.2 die Ahndung von Verfehlungen und Ver-
stößen gegen die Satzung, eine Ord-
nung oder einen Beschluss des Vereins 

1.3 die Entscheidung über den Ausschluss 
eines Mitglieds. 

2.  Das Schieds- und Disziplinargericht, das von 
jedem Mitglied oder vom Vorstand angeru-
fen werden kann, wird nur auf schriftlichen 
Antrag tätig. 

3.  Das Schieds- und Disziplinargericht kann 
die folgenden Disziplinarmaßnahmen ver-
hängen: 

3.1 Verwarnung 
3.2 das Verbot der Teilnahme an Veranstal-

tungen des Vereins auf Zeit oder Dauer 
3.3 eine Geldbuße bis zur Höhe des 5-

fachen Jahresbeitrages eines Erstmit-
gliedes. 
 

4.  Das Schieds- und Disziplinargericht besteht 
aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 
Die Mitglieder des Gerichts werden von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Die Wahl des Vorsit-
zenden erfolgt entsprechend der Regelung 

des §11 dieser Satzung. 

 Die Beisitzer werden in einem Wahlgang 
gewählt. Jeder Stimmberechtigte hat so vie-
le Stimmen, wie Beisitzerämter zu besetzen 
sind (Wahlstellen). Eine Häufung mehrerer 
Stimmen auf einen Kandidaten ist nicht zu-
lässig. Gewählt sind diejenigen, die mit den 
höchsten Stimmenzahlen jeweils eine Wahl-
stelle einnehmen können. Diejenigen Kan-
didaten, die keine Wahlstelle erhalten, sind 
dem Range ihrer Stimmenzahlen nach als 
Nachrücker für durch Ausscheiden von ge-
wählten Beisitzern freiwerdende Wahlstellen 
gewählt. Bei Stimmengleichheit auf der letz-
ten oder vorletzten Wahlstelle erfolgt eine 
Stichwahl. Bei nochmaliger Stimmengleich-
heit entscheidet das Los. 

 Die Mitglieder des Schieds- und Diszipli-
nargerichts bleiben bis zur Wahl eines neu-

en Gerichts im Amt. Scheidet ein Mitglied 
vorzeitig aus, und ist kein Nachrücker vor-
handen, bestimmen die verbleibenden Rich-
ter einen Ersatzrichter bis zur nächsten Mit-
gliederversammlung. 

5.  Gegen die Entscheidung des Schieds- 
und Disziplinargerichts kann Berufung beim 
Schieds- und Disziplinargericht des Be-
zirks/Landesverbandes des DBV eingelegt wer-
den. Die Berufung muss innerhalb einer Frist 
von vier Wochen beim Bezirks/Landesverband 
des DBV mit einer Begründung eingereicht 
werden. 

§ 14  Kassenprüfer 

Der Verein ist mindestens einmal im Jahr von 
zwei Kassenprüfern zu prüfen. Diese haben 
insbesondere zu prüfen,  

1.  ob die Buchführung des Vereins ordnungs-
gemäß im Sinne der steuerlichen Vorschrif-
ten ist 

2.  ob die Mittel nach den Grundsätzen einer 
sparsamen Haushaltsführung und aus-
schließlich für die satzungsgemäßen Zwecke 
nach den Bestimmungen des §2 dieser Sat-
zung verwendet werden. Die Kassenprüfer 
haben den Vorstand unverzüglich und die 
Mitglieder auf der Mitgliederversammlung 
über das Ergebnis der Prüfung zu unterrich-
ten. Die Kassenprüfer werden von der 
Hauptversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Sie dürfen nicht dem Vor-
stand des Vereins angehören. Die Kassen-
prüfer sind einzeln zu wählen und bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Kas-
senprüfer vorzeitig aus, so kann der Vor-
stand einen Ersatzkassenprüfer bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung benennen. 

§ 15  Sportausschuss 

Die Mitgliederversammlung wählt einen aus 3 
Mitgliedern bestehenden Sportausschuss. Die-
ser berät den Sportwart in der Aufstellung der 
Paare und Teams, welche den Bridge-Verein 
Wolfsburg, den Bezirk oder den Verband bei 
Turnieren vertreten sollen und unterstützt den 
Sportwart in der Ermittlung dieser Spieler. Er 
unterstützt weiterhin den Sportwart in der 
Durchführung der Übungsturniere und sonsti-
gen sportlichen Veranstaltungen. Soweit die 
Turniere nach Gruppen entsprechend der 
Spielstärke durchgeführt werden, regelt er die 
Veränderungen nach den aufgestellten 
Grundsätzen. 

§ 16  Satzungsänderungen 

Die Mitgliederversammlung kann mit einer 
Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen 



Bridge-Verein Wolfsburg 72 e.V., Satzung - Seite Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

Satzungsänderungen beschließen. Die Vor-
schrift des §18 bleibt unberührt. Beschlüsse 
über Satzungsänderungen, die steuerliche 
Auswirkungen haben können, dürfen erst ge-
troffen werden, nachdem das zuständige Fi-
nanzamt die steuerliche Unbedenklichkeit be-
stätigt hat. 

§ 17  Kostenerstattungen 

Die Mitglieder des Vorstandes und durch den 
Verein beauftragte Mitglieder haben Anspruch 
auf Erstattung ihrer Auslagen. Reisekosten 
werden nach der RKO des DBV abgerechnet. 

§ 18  Auflösung 

Die Mitgliederversammlung kann mit einer 
Mehrheit von 4/5 der abgegebenen Stimmen 
die Auflösung des Vereins beschließen. 

§ 19  Steuerliche Vermögensbindung 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins o-
der bei Wegfall seines bisherigen Zwecks ist 
das Vermögen des Vereins unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Die Mitgliederversammlung be-
schließt, wer das Vermögen des Vereins erhal-
ten soll und für welchen Zweck es zu verwen-
den ist. Die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung dürfen erst ausgeführt werden, 
nachdem das zuständige Finanzamt seine Zu-
stimmung erteilt hat. 

§ 20  Inkrafttreten 

Diese Satzung ist von der Mitgliederversamm-
lung in Wolfsburg am 26. April 1993 beschlos-
sen worden und tritt am 1.Mai 1993 in Kraft. 

 

Zusatz: 

Diese Satzung wurde in der jetzt vorliegenden 
Fassung in der Mitgliederversammlung am 
8. Februar 2004 beschlossen. 


